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Die zwei VDV-Kernthemen 2026 im Überblick 

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ist der Branchenverband des öffentlichen Personen- 
und Schienengüterverkehrs mit rund 700 Mitgliedsunternehmen und ihren 450.000 Beschäftigten. Zu 
den Aufgaben des VDV gehören neben der Erarbeitung einheitlicher technischer, betrieblicher, rechtlicher 
und wirtschaftlicher Standards für Busse und Bahnen auch die politische Beratung bzw. Begleitung von 
Gesetzes- und Verordnungsinitiativen von Bund und Ländern. 2026 stehen dabei zwei Kernthemen im 
Fokus, die auch im Koalitionsvertrag von Union und SPD festgeschrieben sind, zugleich aber noch nicht 
gestartet wurden:  

- Verabredung eines ÖPNV-Modernisierungspaktes zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
- Reform der Trassenpreissystematik im Eisenbahnverkehr  

Zum ÖPNV-Modernisierungspakt:  
 
Dabei muss es aus Sicht des VDV insbesondere um die Frage gehen, wie die ÖPNV-Finanzierung für den 
nötigen Ausbau und die Modernisierung des Nahverkehrs weiter angepasst werden kann. Insbesondere 
das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) muss als eine relevante Finanzierungssäule weiter-
entwickelt werden. Dazu hat das BMV bereits im vergangenen Jahr den Entwurf für eine 4. Änderung des 
GVFG vorgelegt, die eine geeignete gesetzliche Basis für den Start des ÖPNV-Modernisierungspaktes bil-
den kann. Voraussetzung ist jedoch, dass hiermit nicht nur der Förderkatalog für den Bau von Magnet-
schwebebahnen geöffnet wird, sondern eine echte und vollumfängliche Novellierung vollzogen wird. Dazu 
gehört insbesondere:  

- Streichen des Enddatums 2030 sowie der Nachrangigkeit für die Förderung von Grunderneue-
rung von Verkehrswegen der Straßenbahnen, Hoch- und Untergrundbahnen sowie Bahnen be-
sonderer Bauart und der Grunderneuerung von Verkehrswegen der nichtbundeseigenen Eisen-
bahnen, 

- Streichen des Enddatums 2030 sowie der Nachrangigkeit und von Vorhaben zum Erreichen von 
Klimazielen, 

- Förderung der Digitalisierung und Automatisierung von Verkehrswegen inklusive der On-Board-
Units in den Fahrzeugen, 

- Förderung der Erneuerung und Ertüchtigung öffentlicher Schutzräume (nicht nur Neubau); finan-
ziert aus Mitteln des Bundesministeriums des Innern im Rahmen der Bereichsausnahme und da-
mit nicht zulasten des Verkehrsetats, 

- Erhöhung der jährlichen Dynamisierungsrate von heute 1,8 % und Kopplung an einen Kostenindex 

für Baupreise, um die steigenden Kosten für den Bau der Verkehrsinfrastruktur auszugleichen. 

Ein solches Programm als Auftakt für den ÖPNV-Modernisierungspakt fände die volle Unterstützung der 

Branche und sicher auch der Kommunen. 

Wie hoch der Finanzierungsbedarf für den ÖPNV in Deutschland bis zum Jahr 2040 ist, hat zuletzt das 
Gutachten „Das Deutschlandangebot – Transformationsfahrplan für einen modernen, effizienten und leis-
tungsstarken ÖPNV für alle und überall“ von Ramboll Management Consulting, PwC Deutschland und Int-
raplan Consult im Auftrag des VDV ermittelt. Das Gutachten wurde im Juni 2025 veröffentlicht. Demnach 
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müsste der Finanzierungsbeitrag von Bund, Ländern und Kommunen für den ÖPNV im Szenario „Moder-
nisierung 2040“ um 1,44 Mrd. Euro pro Jahr gesteigert werden. Dieses Szenario umfasst den Abbau des 
Sanierungsstaus im ÖPNV sowie die vollständige Umsetzung der Antriebswende im Busverkehr und 
SPNV. Für das Szenario „Deutschlandangebot 2040“ mit einem echten Ausbau der ÖPNV-Angebote 
müssten die Finanzmittel um 3,36 Mrd. Euro pro Jahr aufgestockt werden. Kernbestandteile sind im 
“Deutschlandangebot“ ein umfassender Angebotsausbau mit gleichwertiger Mobilität in allen Regionen, 
die deutliche Verbesserung von Quantität und Qualität, die vollständige Umsetzung des Deutschlandtakts 
im Bahnverkehr und eine Taktverdichtung des Bus- und Stadtbahnangebots auf den Standard in der 
Schweiz und in Österreich. Das Gutachten prognostiziert für das Szenario „Deutschlandangebot 2040“ ei-
nen Fahrgastwachstum von mindestens 30 Prozent. 
 
Zur Reform der Trassenpreissystematik im Eisenbahnpersonen- und Schienengüterverkehr 

Trassenpreise sind vor rund 30 Jahren mit der damaligen Bahnreform eingeführt worden. Es sind Gebüh-
ren, die ein Eisenbahnverkehrsunternehmen zahlen muss, wenn es die Schienenwege eines Eisenbahninf-
rastrukturunternehmens nutzt. Seither stellen Trassenpreise im Schienengüter- und Eisenbahnpersonen-
verkehr eine Kostenbelastung dar, zumal in Deutschland – im Gegensatz zu zahlreichen anderen europäi-
schen Staaten – das deutlich belastendere Vollkostensystem der Trassenbepreisung genutzt wird. So sind 
erhebliche Anteile der Betriebskosten bei vielen Eisenbahnverkehrsunternehmen inzwischen allein auf 
die Trassenentgelte zurückzuführen. Je nach Kunde und Destination können die Trassenkosten – bei-
spielsweise im Güterverkehr – einen Anteil von bis zu 20 Prozent an den Frachtpreisen ausmachen. Ei-
genkapitalerhöhungen, die der Bund in den vergangenen Jahren für die DB InfraGO (vormals DB Netz) be-

schlossen hat, verschärften die Situation in der Vergangenheit immer wieder.  

Die Systematik bedarf somit 
dringend einer Anpassung. 
Oberstes Ziel muss es dabei sein, 
dass sowohl die Güterbahnen als 
auch die Eisenbahnen im Perso-
nenverkehr wettbewerbsfähig 
bleiben können. 

Vor dem Hintergrund sind im 
VDV zwei Modellvorschläge ent-
wickelt worden, die Lösungswege 
zeigen, wie man den Teufelskreis 
aus ständig und überproportional 
steigenden Trassenpreisen 
durchbrechen könnte (vgl. 
Schaubild). 

Um eine solche „Reform des Tras-
senpreissystems“ - für die Un-
ternehmen hinreichend planbar - 
wirksam werden zu lassen, sind im Übrigen auch die zeitlichen Abläufe zu berücksichtigen. Bereits An-
fang Oktober 2025 hat die DB InfraGO, wie regulatorisch vorgegeben, den Antrag für die Entgelte 2027 
vorgelegt. Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass eine „Hängepartie“ bis kurz vor dem 
Fahrplanwechsel der Branche nicht gut tut. Daher sollte der Gesetzgeber rechtzeitig vor der Sommerpause 
2026 Fakten geschaffen und der Branche Planungssicherheit gegeben haben. 

Bis zu einer Neujustierung bedarf es darüber hinaus einer Fortschreibung der Trassenpreisförderung im 
Bundeshaushalt.  




